
ANTRAG 
auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung 

 
 

_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
(Name und Wohnort des Antragstellers) 
 
1. Ich beantrage _____ Zimmer; höchstens _____ qm. 
2. Ich beantrage eine zusätzliche Wohnfläche von _____ qm. 
Begründung zu 2.: ________________________________ 
_______________________________________________ 
 

Förderungsweg: 
 1. Förderungsweg -  2. Förderungsweg -  3. Förderungsweg 
 Mietwohnungsbau ab ____________ 

 

Personenkreis: 
Ich beantrage, in der Bescheinigung meine Zugehörigkeit zu dem 
Personenkreis der ____________________________ anzugeben. 
 

Ich erkläre, daß ich nicht im Besitz einer gültigen Wohnberechtigungs-bescheinigung 
bin und daß ich bei keiner anderen Behörde im Geltungsbereich des 
Wohnungsbindungsgesetzes einen Antrag auf Erteilung einer solchen Bescheinigung 
gestellt habe. 
 
Zu meinem Haushalt gehören folgende Personen: 
 

Name: Vorname: Geb.-Datum: Verwandschaftsverhältnis: 

Antragsteller:   ---------------------- 

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Kirn, den _______________  ________________________________ 
  (Unterschrift) 

 

 



Die Einkommensgrenze gilt als erfüllt, wenn alle 
haushaltsangehörigen Personen Empfängerinnen oder Empfänger 
einer der folgenden Leistungen sind ( § 14 LWoFG 
Einkommensermittlung, Satz 4): 
 
 

 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
 

 ALG II und Sozialgeld nach dem SGB II, auch in den Fällen des § 25 SGB II 
 

 Zuschüsse nach § 27 Abs. 3 SGB II 
 

 Übergangsgeld in Höhe des Betrages des ALG II nach § 21 Abs. 4 Satz 1 SGB 
VI 
 

 Verletztengeld in Höhe des Betrages des ALG II nach § 47 Abs. II SGB VII 
 

 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 
 

 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
 

 Anderen Hilfen in einer stationären Einrichtung, die den Lebensunterhalt 
umfassen nach dem SGB XII 
 

 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BVG oder nach einem Gesetz, das dieses 
für anwendbar erklärt 
 

 Anderen Hilfen in einer stationären Einrichtung, die den Lebensunterhalt 
umfassen nach dem BVG oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar 
erklärt 
 

 
 

Bei Vorliegen einer dieser Voraussetzungen 
kann auf eine Einkommensberechnung verzichtet werden! 

 


